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Sinn und Zweck einer Gefährdungsbeurteilung  

Vorwort: 

Eine Gefährdungsbeurteilung bringt nicht nur unternehmerische Vorteile, sondern sie ist auch gesetzlich 

vorgeschrieben. Folglich bringt sie primär einen Nutzen und ist sekundär die Erfüllung der gesetzlichen 

Pflicht. 

Eine aktuelle Umfrage der Bundesanstalt für Arbeitsschutz (BAuA) ergab, dass nur 38 Prozent der befragten 

kleinen und mittelständischen Betriebe eine Gefährdungsbeurteilung durchführten. Zudem ist sie vor allem in 

kleineren Unternehmen erfolgsentscheidend.  

Gefährdungsbeurteilungen haben sich als zentrales Präventionsinstrument im modernen Arbeits- und 

Gesundheitsschutz bewährt. Mit ihrer Hilfe sollen Schwachstellen im Unternehmen, vorzugsweise an der 

Schnittstelle zwischen Mensch und Technik, leichter aufgespürt werden. Ein Augenmerk ist dabei neben dem 

Normalbetrieb insbesondere auf die Instandhaltungsarbeiten und Störungsbeseitigungen zu richten. Ein 

Ausfall von Arbeitskräften trifft vor allem kleinere Betriebe finanziell oft schwer. Dennoch wissen einige 

schlichtweg nichts von der Durchführungspflicht einer Gefährdungsbeurteilung und machen diese infolge 

dessen nicht, oder nur unzureichend.  

Konkret muss jeder Unternehmer vor Beginn der Arbeit und in regelmäßigen Abständen die 

Arbeitsbedingungen auf Gefährdungen hin kontrollieren und bewerten. Des Weiteren ist er verpflichtet, die 

Ergebnisse der jeweiligen Gefährdungsbeurteilung, die Festlegung der erforderlichen 

Arbeitsschutzmaßnahmen und deren Durchführung sowie deren Überprüfung auf Erfolg entsprechend zu 

dokumentieren (§ 6 Arbeitschutzgesetz). Diese Regelungen gelten dabei für jedes Unternehmen, 

unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten.  

1. Gesetzliche Vorgaben 

➢ §§ 5, 6 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)  

➢ § 3 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 

➢ § 6 Gefahrstoffverordnung 

➢ §3 DGUV Vorschrift 1 - Grundsätze der Prävention 

➢ §3 Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) 

➢ Ziff. 5.3.3 DIN 1946-7 „Raumlufttechnik – Teil 7: Raumlufttechnische Anlagen in Laboratorien“ 

➢ §§ 89, 90 Betriebsverfassungsgesetz 

2. Sinn und Zweck 

Sinn und Zweck einer Gefährdungsbeurteilung sind, die Gefährdung, welcher die Beschäftigten am 

Arbeitsplatz ausgesetzt sind, zu ermitteln. Da der Arbeits- u. Gesundheitsschutz aller Beschäftigten 

sichergestellt werden muss, sind dementsprechende Schutzmaßnahmen zu veranlassen, um die 

verbleibende Gefährdung möglichst gering zu halten bzw. zukünftig zu vermeiden. 

Nachstehende Arbeitsschutzmaßnahmen sind umzusetzen: 

➢ Vermeidung von Gefahren am Arbeitsplatz nach dem Stand der Technik, der Arbeitsmedizin und der  

Hygiene; 

➢ Bereitstellung von Informationen für Arbeitnehmer (Betriebsanweisung) 

➢ Bereitstellung von Schulungen für Arbeitnehmer; 

➢ Einführung der Organisation und Methoden zur Durchführung der notwendigen Maßnahmen. 

 

http://www.gesetze-im-internet.de/arbschg/__6.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Gefahrstoffverordnung
http://de.wikipedia.org/wiki/Betriebsverfassungsgesetz
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Oft wird eine Gefährdungsbeurteilung auch von Firmen, Planern, Behörden etc. vom Unternehmer 

angefordert. Dies ist völlig legitim. Denn gemäß § 8 ArbSchG „Zusammenarbeit mehrerer Unternehmer“ 

sind der Auftraggeber und der Auftragnehmer verpflichtet, zusammen zu arbeiten. Entsprechend ist eine 

erstellte Gefährdungsbeurteilung kein Betriebsgeheimnis, sondern der Auftraggeber muss die 

beauftragten Firmen über Gefahren und den mit der Tätigkeit verbundenen Arbeitsschutzmaßnahmen 

entsprechend informieren bzw. die Ausführenden anweisen. Eine bestehende oder für eine Planung 

(Neubau/Umbau) im Voraus zu erstellende Gefährdungsbeurteilung macht hinsichtlich Kosteneinsparung 

sowie Planungssicherheit besonders Sinn. 

3. Wer muss / darf / soll sie durchführen? 

Die Gefährdungsbeurteilung muss vom Unternehmer durchgeführt werden. Ob er sie selbst erstellt, 

zuverlässige Führungskräfte damit beauftragt oder die fachkundige Unterstützung durch eine Fachkraft 

für Arbeitssicherheit und im Bedarfsfall durch einen Betriebsarzt in Anspruch nimmt, bleibt ihm selbst 

überlassen. Jedoch steht außer Zweifel, dass eine entsprechende Fachkunde für das Gesamtergebnis 

vorteilhaft ist.  

Achtung: Auch wenn der Unternehmer andere Personen mit der Durchführung beauftragt, bleibt die 

Haftung und Verantwortung immer beim ihm selbst!  

4.  Die Struktur einer Gefährdungsbeurteilung 

 Die Gefährdungsbeurteilung ist so zu strukturieren und anzuwenden, dass Unternehmer: 

➢ die Gefahren, die bei der Arbeit entstehen, identifizieren und die damit verbundenen Gefährdungen 

einschätzen und entscheiden können, welche Maßnahmen sie unter Berücksichtigung 

gesetzgebender Anforderungen ergreifen sollten, um die Gesundheit und Sicherheit ihrer 

Arbeitnehmer zu gewährleisten; 

➢ die bestehenden Gefährdungen einschätzen und die verwendeten Arbeitsmittel, chemischen 

Substanzen oder Präparate, die Gestaltung des Arbeitsplatzes und die Organisation der Arbeit 

entsprechend auswählen bzw. vornehmen können; 

➢ überprüfen können, ob die bereits vorhandenen Maßnahmen ausreichend sind; 

➢ bestimmten Maßnahmen Vorrang geben können, wenn die Ergreifung weiterer Maßnahmen als 

Ergebnis einer Gefährdungsbeurteilung erforderlich ist; 

➢ für sich selbst, die zuständigen Behörden und die Arbeitnehmer und ihre Vertreter nachweisen 

können, dass alle für die Arbeit relevanten Faktoren berücksichtigt wurden und ein sachkundiges 

und rechtsgültiges Urteil über die Gefährdungen und erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der 

Gesundheit und der Sicherheit gefällt wurde; 

➢ sicherstellen können, dass die Schutzmaßnahmen sowie Arbeits- und Produktionsmethoden, die 

gemäß einer Gefährdungsbeurteilung als erforderlich erachtet und umgesetzt wurden, in Bezug auf 

den Schutz der Arbeitnehmer eine Verbesserung darstellen. 
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Welche Bereiche deckt eine Gefährdungsbeurteilung ab? 

Bei einer Gefährdungsbeurteilung muss jeder Arbeitgeber, der Arbeitsmittel bereitstellt, gemäß der oben 

aufgezeigten gesetzlichen Vorgaben, die potenziellen Gefährdungen individuell ermitteln und beurteilen 

und im zweiten Schritt Schutzmaßnahmen festlegen. Hierzu gehört auch, die Mitarbeiter im sicheren 

Umgang mit den Arbeitsmitteln zu unterweisen. Der Bereich in dem es gesundheitliche Risiken für die 

Mitarbeiter gibt, erstreckt sich je nach Unternehmen von physikalischen, biologischen und chemischen 

Einwirkungen bis hin zu Probleme bei der Arbeitsplatzgestaltung, mit Arbeitsmitteln und Arbeitsabläufen. 

 

In die Ermittlung sind insbesondere einzubeziehen: 

• Betriebliche Führungskräfte - zum Beispiel Meister, 

• Betriebsräte, 

• Fachkräfte für Arbeitssicherheit, 

• Betriebsärzte, 

• Sicherheitsbeauftragte, 

• Beschäftigte. 

5. Praktische Lösungen 

Gute praktische Lösungen, die an einem Arbeitsplatz erfolgreich eingesetzt wurden, können an eine 

andere Arbeitsumgebung angepasst und dort genutzt werden. Bevor jedoch Informationen zu guten 

praktischen Lösungen umgesetzt werden, sollte eine Beurteilung der Gefahren und Risiken am 

Arbeitsplatz unter Bezugnahme auf die einschlägige nationale Gesetzgebung durchgeführt werden. 

Rangfolge der Schutzmaßnahmen: 

Kollektiver Gefahrenschutz hat grundsätzlichen Vorrang vor individuellen Maßnahmen. Aber auch die 

Arbeitnehmerbeteiligung ist dabei sicher zu stellen. Immer an der sogenannten Quelle der Gefahr 

beginnen! 

Substitution: Vorrangig und permanent nach weniger gefährlichen Arbeitsstoffen bzw. Arbeitsmitteln bzw. 

Arbeitsmethoden suchen. 

Technisch: die Gefahr so weit als möglich durch Kapselung oder zusätzlichen technischen Maßnahmen  

reduzieren. 

Organisatorisch: erst wenn die ersten beiden Schutzmaßnahmen aus technischen und zielorientierten 

Gründen nicht  vollständig umgesetzt werden können, sind organisatorische Maßnahmen zu ergreifen. 

Persönlich: Da eine Persönliche Schutzausrüstung die wirksam gewordene Gefahr nicht eliminiert 

sondern nur die arbeitende Person davor schützt, müssen zuvor alle anderen Schutzmaßnahmen 

verantwortungsvoll umgesetzt sein, bevor PSA eingesetzt wird.  

Instrumente zur Gefährdungsbeurteilung: 

Checklisten, Leitfäden, Leitmerkmalmethoden, Handbücher, Broschüren, Fragenbögen sowie "interaktive 

Tools". Diese Instrumente können allgemein einsetzbar oder branchen- bzw. gefahrenspezifisch sein. 
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Zusatzinfo: 

Bei der Novellierung der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), die seit 01.06.15 gültig ist, besteht 

dringender Handlungsbedarf, auch wenn Anlagenbetreiber in der Vergangenheit bereits viel in den 

Arbeitsschutz investiert haben. Es wurden Prüfpflichten, Prüffristen und Prüfzuständigkeiten teilweise neu 

geregelt. 

Eine weitere Änderung betrifft die Berücksichtigung von Bereichen, die sich in der Vergangenheit als 

Unfallschwerpunkte erwiesen haben. Ferner sind andere Personen („Dritte“) die neben den Beschäftigten 

auch gefährdet sind, miteinbezogen. Es muss aber auch Instandhaltung, Betriebszustände und 

Störungen/Manipulationen berücksichtigt werden. Damit sind, unabhängig vom Schutzziel, grundsätzlich 

einheitliche Anforderungen für alle Arbeitsmittel und Anlagen verbindlich. Die für den Arbeitsschutz 

maßgeblichen materiellen Anforderungen sind jetzt als Schutzziele formuliert worden (§§ 4, 5, 6, 8 und 9 der 

BetrSichV 2015). 

Sämtliche Anforderungen gelten für alte, neue und selbst hergestellte Arbeitsmittel gleichermaßen, so dass 

eine besondere Bestandsschutzregelung nicht mehr nötig ist. Die BetrSichV legt Grundsätze für einen 

sicheren Umgang mit Arbeitsmitteln fest – von einfachen Geräten und Werkzeugen über Maschinen bin hin 

zu ganzen Anlagen. Ferner sind ergonomische und psychische Belastungen an Arbeitsplätzen zu 

reduzieren.  

Zudem wurden erstmals Ordnungswidrigkeiten konkret benannt, die unter Umständen als Straftat gewertet 

werden können. 

 


